
  Blatt-Nr. 1 

 
 
 
Stadt Wittmund Wittmund, 23.09.2024 
- Fachbereich Bauen - 
 

Az.: 61.2.1/91 
61.2.3/6.2/B 21 

 

 

Bauleitplanung in der Ortschaft Ardorf 

91. Änderung des Flächennutzungsplanes sowie 
Bebauungsplan 6.2/B 21 „Südlich der Hohebarger Straße - Feuerwehr“  
mit örtlichen Bauvorschriften 

hier: Abwägung 

 

Verfahrensablauf: 

Bau- und Planungsausschuss Verwaltungsausschuss Rat 

vom Punkt Vorlagen- 

Nr. 

vom Punkt Vorlagen- 

Nr.  

vom Punkt Vorlagen- 

Nr. 

15.03.2021 10 2021/004 17.03.2021 13 2021/004    

19.09.2022 13 2021/004/1 28.09.2022 12 2021/004/1    

         

 

 

frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 

lt. Bekanntmachung vom 09.04.2022 vom 19.04.2022 bis 11.05.2022 
 

frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 

lt. Schreiben/Mail vom 07.04.2022/08.04.2022 bis zum 11.05.2022 
 

 

Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

lt. Bekanntmachung vom 10.07.2024 vom 15.07.2024 bis 16.08.2024 
 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 

lt. Schreiben/Mail vom 09.07.2024 bis zum 16.08.2024 
 

Anlage 1 zu BV/2024/



 

 

 Blatt-Nr. 2 

 

 

 

frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
 

 

 

 

Es sind keine Stellungnahmen eingegangen. 
 

 

 

 

 



 

 

 Blatt-Nr. 3 

 

 

 

frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen  

Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
 

 

 

 

eingegangene Stellungnahmen 
 

 

 

 

Blatt-Nr.4 bis 32 



 

 

 Blatt-Nr. 4 

 

Stellungnahme Abwägung / Beschluss 

Avacon Netz GmbH vom 12.04.2022 

 

 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Andere Leitungsträger wurden am laufenden Verfahren 

ebenfalls beteiligt. 



 

 

 Blatt-Nr. 5 

 

Stellungnahme Abwägung / Beschluss 

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und 

Dienstleistungen der Bundeswehr (BAIUDBw)  

vom 02.05.2022 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Sie sind in den Planungsunterlagen bereits enthalten (Hinweis 

Nr. 13). 

 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Ein genereller Hinweis befindet sich bereits auf der 

Planzeichnung (Hinweis Nr. 14). 

Die detaillierten Hinweise betreffen die Fachplanung und 

Bauausführung und sind in diesem Rahmen zu beachten. 



 

 

 Blatt-Nr. 6 

 

Stellungnahme Abwägung / Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Stadt Wittmund wird den genannten Bescheid übersenden, 

sobald er vorliegt. 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Er betrifft die Fachplanung und Bauausführung und ist in 

diesem Rahmen zu beachten. 



 

 

 Blatt-Nr. 7 

 

Stellungnahme Abwägung / Beschluss 

Deutsche Telekom Technik GmbH vom 22.04.2022 

 

 

 

 

 

 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Sie sind im Rahmen der Fachplanungen und der Bauausführung 

zu beachten. 



 

 

 Blatt-Nr. 8 

 

Stellungnahme Abwägung / Beschluss 

EWE NETZ GmbH vom 11.04.2022 

 

 

 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Die betreffenden Versorgungsleitungen verlaufen außerhalb des 

Plangebiets und bleiben insofern von der vorliegenden Planung 

unberührt. 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Sie sind im Rahmen der Fachplanung und der Bauausführung zu 

beachten. 



 

 

 Blatt-Nr. 9 

 

Stellungnahme Abwägung / Beschluss 

Landesamt für Bergbau, Energie u. Geologie (LBEG)  

vom 10.05.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise werden beachtet. 

Der Umweltbericht wird auf das Schutzgut Boden eingehen. 

Die genannten Informationsquellen werden dabei 

berücksichtigt. 

 

 

 



 

 

 Blatt-Nr. 10 

 

Stellungnahme Abwägung / Beschluss 

 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Der Belang des Bodenschutzes wird im vorliegenden Fall aus 

Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses 

(Gefahrenabwehr und Katastrophenschutz) in der Abwägung 

zurückgestellt. 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Sie betreffen die Bauausführung und sind in diesem Rahmen zu 

beachten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Sie betreffen die Fachplanung und sind in diesem Rahmen zu 

beachten. 

 

Der Hinweis wird beachtet. Laut nebenstehend genannter Quelle 

sind im Plangebiet keine Bergbaurechte oder 

Bergewerkseigentum vorhanden. 

 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 



 

 

 Blatt-Nr. 11 

 

Stellungnahme Abwägung / Beschluss 

 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 



 

 

 Blatt-Nr. 12 

 

Stellungnahme Abwägung / Beschluss 

Landkreis Wittmund vom 04.05.2022 

 

 

 



 

 

 Blatt-Nr. 13 

 

Stellungnahme Abwägung / Beschluss 

 

 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Die Stadt hat in Abstimmung mit der unteren 

Denkmalschutzbehörde und der Ostfriesischen Landschaft bis 

Ende 2023 eine Prospektion durchgeführt. 

 

 

 

Die Hinweise sind bekannt. 

Sie sind in den Planungsunterlagen bereits enthalten. 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

Die Hinweise werden beachtet. Zum nächsten 

Verfahrensschritt wird ein Umweltbericht mit FFH- und 

artenschutzrechtlicher Vorprüfung erstellt. 

 

Die Hinweise und Anregungen werden im Rahmen der 

verbindlichen Bauleitplanung berücksichtigt. 



 

 

 Blatt-Nr. 14 

 

Stellungnahme Abwägung / Beschluss 

 

 

 

Die Hinweise und Anregungen werden im Rahmen der 

verbindlichen Bauleitplanung berücksichtigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 



 

 

 Blatt-Nr. 15 

 

Stellungnahme Abwägung / Beschluss 

 

 

 

Die Hinweise und Anregungen werden im Rahmen der 

verbindlichen Bauleitplanung berücksichtigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 



 

 

 Blatt-Nr. 16 

 

Stellungnahme Abwägung / Beschluss 

Landkreis Wittmund vom 04.05.2022 

 

 

 



 

 

 Blatt-Nr. 17 

 

Stellungnahme Abwägung / Beschluss 

 

 

 

Die Hinweise werden beachtet. 

Die Festsetzungen und Hinweise des Bebauungsplans 

werden zum Entwurf entsprechend ergänzt. 

 

 

 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Die Stadt hat in Abstimmung mit der unteren 

Denkmalschutzbehörde und der Ostfriesischen Landschaft bis 

Ende 2023 eine Prospektion durchgeführt. 

 

 

Die Hinweise sind bekannt. 

Sie sind in den Planungsunterlagen bereits enthalten. 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 



 

 

 Blatt-Nr. 18 

 

Stellungnahme Abwägung / Beschluss 

 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Nach dem 

Abschluss des Verfahrens wird die Stadt den Satzungsbeschluss 

ortsüblich bekanntmachen. 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Die Hinweise werden beachtet. Zum Entwurf wird ein 

gemeinsamer Umweltbericht mit FFH- und 

artenschutzrechtlicher Vorprüfung erstellt. 

 

Die Hinweise werden beachtet.  

Zum Entwurf werden Planzeichnung und Begründung zum 

Bebauungsplan entsprechend angepasst und der 

gemeinsame Umweltbericht darauf abgestimmt. 



 

 

 Blatt-Nr. 19 

 

Stellungnahme Abwägung / Beschluss 

 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Sie betreffen die Fachplanung und die Bauausführung und sind 

in diesem Rahmen zu beachten. 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

Der Anregung wird entsprochen. Ein Oberflächen-

entwässerungskonzept wird parallel zur Bauleitplanung 

ausgearbeitet. 

 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 



 

 

 Blatt-Nr. 20 

 

Stellungnahme Abwägung / Beschluss 

 

 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 



 

 

 Blatt-Nr. 21 

 

Stellungnahme Abwägung / Beschluss 

Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und 

Verkehr (NLStBV), Geschäftsbereich Aurich  

vom 21.04.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Die genannte Festsetzung erfolgt aus Gründen der besseren 

Lesbarkeit der Planzeichnung rein textlich (siehe Kap. 5.2 der 

Begründung, letzter Absatz). Die Zulässigkeit von Stellplätzen 

in der Bauverbotszone entfällt zum Entwurf des 

Bebauungsplans. 



 

 

 Blatt-Nr. 22 

 

Stellungnahme Abwägung / Beschluss 

 

 

 

Die nachrichtliche Übernahme der Baubeschränkungszone 

wird aus der Planzeichnung entfernt. 

 

Die Hinweise werden beachtet. 

Zum Entwurf werden die Festsetzungen und Hinweise im 

Bebauungsplan entsprechend angepasst. 

 

 

 

 

Der Hinweis wird beachtet. 

Eine entsprechende Festsetzung ist bereits vorhanden. Sie wird 

zum Entwurf des Bebauungsplans angepasst. 

 

Die Angaben zur Lage der Kompensationsflächen werden 

zum Entwurf ergänzt. 

 

Nach Abschluss des Verfahrens wird die Stadt die nebenstehend 

angeforderten Unterlagen übersenden. 



 

 

 Blatt-Nr. 23 

 

Stellungnahme Abwägung / Beschluss 

Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, 

Küsten- und Naturschutz (NLWKN), Betriebsstelle Aurich 

vom 20.04.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Der Anregung wird entsprochen. Ein 

Oberflächenentwässerungskonzept wird parallel zur 

Bauleitplanung ausgearbeitet. 

- Der Anregung wird entsprochen. Die Begründung des 

Bebauungsplans wird um entsprechende Ausführungen 

ergänzt. 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 



 

 

 Blatt-Nr. 24 

 

Stellungnahme Abwägung / Beschluss 

Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband (OOWV) 

vom 05.05.2022 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Die betreffende Wasserleitung verläuft in einem Bereich, der 

von Bebauung weitgehend freibleiben wird. Es wird daher keine 

Fläche für ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht festgesetzt. 

 

Die Hinweise zur Versorgung des Plangebiets werden zur 

Kenntnis genommen. 

Sie betreffen die Fachplanung und sind in diesem Rahmen zu 

beachten. 



 

 

 Blatt-Nr. 25 

 

Stellungnahme Abwägung / Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Einzelheiten zur Löschwasserversorgung werden 

Stadtverwaltung sowie Stadt- und Ortsbrandmeister mit dem 

Landkreis abstimmen. 

Die Begründung des Bebauungsplans wird um 

entsprechende Ausführungen ergänzt. 

 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Sie betreffen die Ausschreibung und Bauausführung und sind in 

diesem Rahmen zu beachten. 



 

 

 Blatt-Nr. 26 

 

Stellungnahme Abwägung / Beschluss 

 

 

 



 

 

 Blatt-Nr. 27 

 

Stellungnahme Abwägung / Beschluss 

Ostfriesische Landschaft vom 13.04.2022 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Die Stadt hat in Abstimmung mit der unteren 

Denkmalschutzbehörde und der Ostfriesischen Landschaft bis 

Ende 2023 eine Prospektion durchgeführt. 

 

 

 

 

Die Hinweise sind bekannt. 

Sie sind in den Planungsunterlagen bereits enthalten. 



 

 

 Blatt-Nr. 28 

 

Stellungnahme Abwägung / Beschluss 

Sielacht Wittmund vom 08.04.2022 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 

Die zulässige Oberflächenversiegelung ist notwendig, um die 

vorgesehene Nutzung angemessen realisieren zu können. Die 

ordnungsgemäße Oberflächenentwässerung wird sichergestellt. 

Hierzu wird ein entsprechendes Konzept erarbeitet werden, das 

die Grundlage für den wasserrechtlichen Genehmigungsantrag 

sein wird, den die Stadt stellen wird. 



 

 

 Blatt-Nr. 29 

 

Stellungnahme Abwägung / Beschluss 

Vodafone GmbH/Vodafone Deutschland GmbH  

vom 04.05.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 



 

 

 Blatt-Nr. 30 

 

Stellungnahme Abwägung / Beschluss 

Vodafone GmbH/Vodafone Deutschland GmbH  

vom 04.05.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 



 

 

 Blatt-Nr. 31 

 

Stellungnahme Abwägung / Beschluss 

Vodafone GmbH/Vodafone Deutschland GmbH 

vom 04.05.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Sie betreffen die Fachplanung und sind in diesem Rahmen zu 

beachten. 

 



 

           Blatt-Nr.: 32 
 

 

 

folgende Träger öffentlicher Belange haben keine Bedenken 
geäußert: 
 

mit Schreiben 
vom: 

Bundespolizeidirektion Hannover 08.04.2022 

Deichacht Esens-Harlingerland 08.04.2022 

Deutsche Flugsicherung GmbH, Langen 27.04.2022 

Einzelhandelsverband Ostfriesland e.V., Emden 19.04.2022 

Eisenbahn-Bundesamt, Außenstelle Hannover 12.04.2022 

Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Bezirksstelle Ostfriesland 02.05.2022 

Samtgemeinde Esens 21.04.2022 

Sielacht Wangerland 20.04.2022 

TenneT TSO GmbH, Lehrte 13.04.2022 

 
 



 

 

 Blatt-Nr. 33 

 

 

 

Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
 

 

 

 

eingegangene Stellungnahme 
 

 

 

 

 



 

 

 Blatt-Nr. 34 

 

Stellungnahme Abwägung / Beschluss 

Öffentlichkeit vom 15.08.2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Es besteht keinerlei Zweifel am vielfältigen Wert der 

großflächigen Wallheckengebiete im gesamten Stadtgebiet im 

Geestbereich. Entsprechende umfassende Kompensation erfolgt 

auch, wenn nur geringe Wallheckenlängen im Stadtbestand 

betroffen sind. Hier ist abzuwägen, ob die menschliche Nutzung 

hier in Form eines Feuerwehrgebäudes Vorrang hat. Dies wird 

im Planungsziel des Bebauungsplanes so gesehen. 



 

 

 Blatt-Nr. 35 

 

Stellungnahme Abwägung / Beschluss 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

Zu Bauvorhaben: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Wirtschaftliche Teilüberlegungen beeinträchtigen das 

Planungsziel einer Gemeinbedarfsfläche für die Feuerwehr 

nicht. Leider sprechen auch und gerade die aktuellen 

Anforderungen an Feuerwehrgebäude für eine Lage am 

Ortsrand. 

 

Zu Erhalt der im Flächennutzungsplan festgeschriebenen 

Nutzungsart: 

Die Alternativenprüfung hat ergeben, dass aufgrund der 

teilweise bestehenden Bebauung westlich des Domhuser Weges 

die „Verdrängung" anderer Nutzungen hier am geringsten ist. 

 

 

Zu Problematik des Flächenerwerbs: 

Etwaige Überlegungen Dritter zu Weiterentwicklungen von 

Bauland haben für das städtebauliche Ziel Feuerwehr keine 

Relevanz. Als Anlieger mag die mögliche Umfeldveränderung 

als relevant empfunden werden, aber es gibt keine rechtlichen 

Gründe für eine „Aussicht in die freie Landschaft“. Durch die 

Bauleitplanung wird die westliche Ortsrandlage 

arrondiert. Da sich östlich und südlich des Domhuser Weges 

überwiegend Wohngebäude befinden, fügt sich eine 

Wohnbebauung westlich des Domhuser Weges in das Dorfbild 

ein. 



 

 

 Blatt-Nr. 36 

 

Stellungnahme Abwägung / Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der neue Standort liegt knapp 200 m westlich des jetzigen 

Standortes; zudem befindet sich die überwiegende 

Siedlungsbebauung der Ortschaft Ardorf westlich der Heglitzer 

Straße (K 28). Für Einsatzfahrten in die weiteren Ortsteile ist 

dann eine Ortsdurchfahrt erforderlich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im gemeinsamen Umweltbericht ist dargelegt, dass keine 

Habitate oder Flugrouten der Teichfledermaus, die geschützt ist, 

beeinträchtigt werden. Die UVP hat ergeben, dass eine 

Verträglichkeit der Planung mit dem europäischen 

ökologischem Netz Natura 2000 vorliegt. 



 

 

 Blatt-Nr. 37 

 

Stellungnahme Abwägung / Beschluss 

 

 

Die Beurteilung, ob ein Standort geeignet ist oder nicht, 

entscheidet in aller Regel der Rat auf Vorschlägen der 

Verwaltung, möglicherweise auch im Planungsprozess. Im 

Vorfeld haben sich keine Planalternativen abgezeichnet, da die 

Priorität bestand, die Feuerwehr nah am Ortsrand zu halten. Dies 

hat einsatztechnisch offensichtliche Vorteile. Dies hat die Politik 

mit Durchführung des Planverfahrens mehrheitlich als 

Planungsziel bestätigt. 

 

 

Die untere Wasserbehörde wird in der weiteren Planung eine 

Entwässerung überprüfen und genehmigen. Der Nachweis der 

Entwässerungsmöglichkeit ist dem Grunde nach gegeben und 

für die Bauleitplanung ausreichend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siehe hierzu die obigen Ausführungen (1. Absatz). 



 

 

 Blatt-Nr. 38 

 

Stellungnahme Abwägung / Beschluss 

 

 

Die erforderliche Ausnahmegenehmigung nach § 22 Abs. 3 

Satz 6 Niedersächsisches Naturschutzgesetz (NNatSchG) wurde 

beantragt. Der Vorwurf entbehrt daher jeder Grundlage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Zur Standortfestlegung siehe die obigen Ausführungen. 



 

 

 Blatt-Nr. 39 

 

 

 

Beteiligung der Behörden und sonstigen  

Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
 

 

 

 

eingegangene Stellungnahmen 
 

 

 

 

Blatt-Nr. 40 bis 69 



 

 

 Blatt-Nr. 40 

 

Stellungnahme Abwägung / Beschluss 

Avacon Netz GmbH vom 10.07.2024 

 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 



 

 

 Blatt-Nr. 41 

 

Stellungnahme Abwägung / Beschluss 

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und 

Dienstleistungen der Bundeswehr (BAIUDBw)  

vom 12.07.2024 

 

 

 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Die Abwägungsvorschläge der nebenstehend genannten 

Stellungnahme zum Vorentwurf gelten unverändert fort. 



 

 

 Blatt-Nr. 42 

 

Stellungnahme Abwägung / Beschluss 

EWE NETZ GmbH vom 24.07.2024 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Die betreffenden Versorgungsleitungen verlaufen außerhalb des 

Plangebiets und bleiben insofern von der vorliegenden Planung 

unberührt. 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Sie sind im Rahmen der Fachplanung und der Bauausführung zu 

beachten. 



 

 

 Blatt-Nr. 43 

 

Stellungnahme Abwägung / Beschluss 

Freiwillige Feuerwehr Wittmund, Ortsfeuerwehr Ardorf 

vom 09.08.2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise auf dieser und der folgenden Seite werden zur 

Kenntnis genommen. 

Sie betreffen die Fachplanung und sind in diesem Rahmen zu 

beachten. 

Inwieweit eine ausreichende Wasserförderungsmenge vom 

Versorger garantiert werden kann, wird in der 

Erschließungsplanung geprüft. 



 

 

 Blatt-Nr. 44 

 

Stellungnahme Abwägung / Beschluss 

 

 

- Siehe vorhergehende Seite. - 



 

 

 Blatt-Nr. 45 

 

Stellungnahme Abwägung / Beschluss 

Landesamt für Bergbau, Energie u. Geologie (LBEG)  

vom 05.08.2024 

 

 

05.08.2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Sie betreffen die Fachplanung und sind in diesem Rahmen zu 

beachten. 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Bergrechtliche 

Belange stehen der vorliegenden Planung nicht entgegen. 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 



 

 

 Blatt-Nr. 46 

 

Stellungnahme Abwägung / Beschluss 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 



 

 

 Blatt-Nr. 47 

 

Stellungnahme Abwägung / Beschluss 

Landkreis Wittmund vom 20.08.2024 

 

 

 

 

 

 

Hierzu siehe nachfolgend. 



 

 

 Blatt-Nr. 48 

 

Stellungnahme Abwägung / Beschluss 

 

 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Das gesamte Gelände wurde bereits denkmalpflegerisch 

untersucht und freigegeben. Die Begleitung wurde von der 

Ostfriesischen Landschaft durchgeführt. 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Aus den nebenstehenden Ausführungen ergeben sich keine 

Hindernisse für den Planvollzug aus der Perspektive der 

vorbereitenden Bauleitplanung. Die gegebenen Hinweise sind 

im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung sowie der 

Bauausführung zu beachten. Es wird auf den parallel 

aufgestellten Bebauungsplan verwiesen. 



 

 

 Blatt-Nr. 49 

 

Stellungnahme Abwägung / Beschluss 

 

 

 

Hierzu siehe oben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Sie betreffen die verbindliche Bauleitplanung und sind in 

diesem Rahmen zu beachten. 

 

Der Hinweis wird beachtet. Der gemeinsame Umweltbericht 

wird zur Satzungsfassung redaktionell korrigiert. 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Sie betreffen die verbindliche Bauleitplanung sowie die 

Fachplanung und sind in diesem Rahmen zu beachten. 



 

 

 Blatt-Nr. 50 

 

Stellungnahme Abwägung / Beschluss 

 

 

 

Hierzu siehe oben. 



 

 

 Blatt-Nr. 51 

 

Stellungnahme Abwägung / Beschluss 

 

 

 

 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Die Möglichkeit zum Anschluss an die zentrale 

Schmutzwasserkanalisation ist gegeben. 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Im Entwässerungskonzept wurde nachgewiesen, dass die 

ordnungsgemäße Oberflächenentwässerung im Plangebiet 

sichergestellt werden kann. Die Stadt wird im Rahmen der 

Fachplanung einen wasserrechtlichen Genehmigungsantrag 

stellen, der die gewählte Lösung zur Sicherstellung der 

ordnungsgemäßen Oberflächenentwässerung enthält. 

 

 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 



 

 

 Blatt-Nr. 52 

 

Stellungnahme Abwägung / Beschluss 

 Landkreis Wittmund vom 20.08.2024 

 

 

 

 

 

 

Hierzu siehe nachfolgend. 



 

 

 Blatt-Nr. 53 

 

Stellungnahme Abwägung / Beschluss 

 

 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Das gesamte Gelände wurde bereits denkmalpflegerisch 

untersucht und freigegeben. Die Begleitung wurde von der 

Ostfriesischen Landschaft durchgeführt. 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Die Stadt wird nach Abschluss des laufenden Verfahrens den 

Satzungsbeschluss öffentlich bekanntmachen. 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Soweit sie nicht die Bauleitplanung betreffen, können sie im 

Rahmen der Fachplanung und Bauausführung berücksichtigt 

werden. 



 

 

 Blatt-Nr. 54 

 

Stellungnahme Abwägung / Beschluss 

 

 

 

Die Stadtverwaltung konnte bisher keine alternativen 

Kompensationsflächen finden. Es werden daher die im 

Bebauungsplan festgelegten Kompensationsmaßnahmen 

umgesetzt. Vor Baubeginn sind diese der UNB nochmals 

mitzuteilen. Der gemeinsame Umweltbericht wird zum 

Satzungsbeschluss entsprechend angepasst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis wird beachtet. Die nachrichtliche Übernahme 

Nr. 2 wird zum Satzungsbeschluss redaktionell korrigiert. 

 

Der Hinweis wird beachtet. Der gemeinsame Umweltbericht 

wird zur Satzungsfassung redaktionell korrigiert. 

 

 

 

Hierzu siehe nachfolgend. 



 

 

 Blatt-Nr. 55 

 

Stellungnahme Abwägung / Beschluss 

 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Generell ist darauf hinzuweisen, dass Vorgaben für die 

Errichtung von Gebäuden sich auch aus 

versicherungstechnischen und arbeitsrechtlichen Gründen 

ergeben. Nicht immer ist dann eine Durchlässigkeit des Pflasters 

sinnvoll. Hitzeschutzstrategien sind in der Objektplanung zu 

berücksichtigen, die jeweils in der Verantwortung des Bauherrn 

liegt. 



 

 

 Blatt-Nr. 56 

 

Stellungnahme Abwägung / Beschluss 

 

 

 

Hierzu siehe oben. 

 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Die Möglichkeit zum Anschluss an die zentrale 

Schmutzwasserkanalisation ist gegeben. 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Im Entwässerungskonzept wurde nachgewiesen, dass die 

ordnungsgemäße Oberflächenentwässerung im Plangebiet 

sichergestellt werden kann. Die Stadt wird im Rahmen der 

Fachplanung einen wasserrechtlichen Genehmigungsantrag 

stellen, der die gewählte Lösung zur Sicherstellung der 

ordnungsgemäßen Oberflächenentwässerung enthält. 

 

 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie sind in den 

Planungsunterlagen bereits enthalten. 

 
 

Hierzu siehe nachfolgend. 



 

 

 Blatt-Nr. 57 

 

Stellungnahme Abwägung / Beschluss 

 

 

 
 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Die Stadt wird sich im Rahmen der Fachplanung mit der unteren 

Bodenschutzbehörde über die Notwendigkeit und ggf. 

Durchführung einer bodenkundlichen Baubegleitung 

abstimmen. 



 

 

 Blatt-Nr. 58 

 

Stellungnahme Abwägung / Beschluss 

Naturschutzbund Deutschland (NABU),  

Kreisgruppe Wittmund vom 07.08.2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sowohl aus Sicht des Planungsbüros als auch seitens der UNB 

werden die Hinweise zum mesophilen Grünland geprüft. Laut 

Fachgutachten ist die vorgesehene Fläche sehr wohl für die 

Entwicklung von mesophilem Grünland geeignet. Die Stadt hält 

an ihrer Entscheidung zugunsten dieser Fläche fest. Andere 

Flächen konnten nicht angekauft werden. Die Planung einer 

Gewerbefläche ist derzeit nicht im Planverfahren. 



 

 

 Blatt-Nr. 59 

 

Stellungnahme Abwägung / Beschluss 

 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Dieses 

Entwicklungsziel ist nicht ausgeschlossen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Lage der neu aufzusetzenden Wallhecken wird im 

Umweltbericht genau beschrieben. Da die Stadtverwaltung 

keine alternativen Kompensationsflächen finden konnte, werden 

die im Umweltbericht aufgeführten Maßnahmen auf den 

genannten Flächen umgesetzt. 



 

 

 Blatt-Nr. 60 

 

Stellungnahme Abwägung / Beschluss 

Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und 

Verkehr (NLStBV), Luftverkehr vom 05.08.2024 

 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Das BAIUDBw 

wurde am laufenden Verfahren ebenfalls beteiligt. 



 

 

 Blatt-Nr. 61 

 

Stellungnahme Abwägung / Beschluss 

Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und 

Verkehr (NLStBV), Geschäftsbereich Aurich  

vom 23.07.2024 

 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

Laut schalltechnischem Gutachten ist die Rückkehr vom Einsatz 

auch zur Einsatzzeit zu zählen und ist damit auch ein seltenes 

Ereignis, das aus Gründen der Gefahrenabwehr hingenommen 

werden muss. Die Nutzung einer öffentlichen Straße beinhaltet 

auch Lkw und landwirtschaftliche Verkehre. Dazu gehören auch 

Feuerwehrfahrzeuge im Besonderen. 

Die Festsetzung des Bereichs ohne Ein- und Ausfahrt erfolgt aus 

Gründen der besseren Lesbarkeit der Planzeichnung rein textlich 

(siehe Kap. 5.3 der Begründung, letzter Absatz). Sie lässt als 

Ausnahme nur die Abfahrt zum Einsatz zu. Auf die 

Notwendigkeit der Errichtung einer Schranke wird bereits im 

Hinweis Nr. 15 hingewiesen. Dies wird in der weiteren Planung 

berücksichtigt. 

Das schalltechnische Gutachten wird redaktionell korrigiert. Auf 

die Ergebnisse hat dies keine Auswirkungen. 

 

Im Entwässerungskonzept wurde nachgewiesen, dass die 

ordnungsgemäße Oberflächenentwässerung im Plangebiet 

sichergestellt werden kann. Spezieller Festsetzungen im 

vorliegenden Bebauungsplan bedarf es dazu nicht. Ggf. wird 

hier eine Direktabstimmung in den weiteren Planungen erfolgen. 

 

Da die Stadtverwaltung keine alternativen 

Kompensationsflächen finden konnte, werden die im 

Umweltbericht aufgeführten Maßnahmen auf den genannten 

Flächen umgesetzt. Insofern ist das NLStBV hier nicht 

betroffen. 



 

 

 Blatt-Nr. 62 

 

Stellungnahme Abwägung / Beschluss 

Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, 

Küsten- und Naturschutz (NLWKN), Betriebsstelle Aurich 

vom 22.07.2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 



 

 

 Blatt-Nr. 63 

 

Stellungnahme Abwägung / Beschluss 

Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband (OOWV) 

vom 09.08.2024 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Die Abwägungsvorschläge der nebenstehend genannten 

Stellungnahme zum Vorentwurf gelten zum Großteil 

unverändert fort. Ausführungen zur Löschwasserversorgung 

wurden zum Entwurf ergänzt. 



 

 

 Blatt-Nr. 64 

 

Stellungnahme Abwägung / Beschluss 

Ostfriesische Landschaft vom 01.08.2024 

 

 

 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Das gesamte Gelände wurde bereits denkmalpflegerisch 

untersucht und freigegeben. Die Begleitung wurde von der 

Ostfriesischen Landschaft selbst durchgeführt. 

Die generellen Hinweise sind in den Planungsunterlagen bereits 

enthalten. 



 

 

 Blatt-Nr. 65 

 

Stellungnahme Abwägung / Beschluss 

Sielacht Wittmund vom 16.07.2024 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Sie betreffen die Fachplanung und sind in diesem Rahmen zu 

beachten. 

Die Geländehöhen im Plangebiet liegen zwischen 5 m und 

6 m NHN. Insofern ist die Hochwasserfreiheit HQ 100 als 

gegeben anzusehen. 



 

 

 Blatt-Nr. 66 

 

Stellungnahme Abwägung / Beschluss 

Vodafone GmbH/Vodafone Deutschland GmbH  

vom 08.08.2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 



 

 

 Blatt-Nr. 67 

 

Stellungnahme Abwägung / Beschluss 

Vodafone GmbH/Vodafone Deutschland GmbH  

vom 08.08.2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 



 

 

 Blatt-Nr. 68 

 

Stellungnahme Abwägung / Beschluss 

Vodafone GmbH/Vodafone Deutschland GmbH  

vom 08.08.2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Sie betreffen die Fachplanung und sind in diesem Rahmen zu 

beachten. 

 



 

           Blatt-Nr.: 69 
 

 

 

folgende Träger öffentlicher Belange haben keine Bedenken 
geäußert: 
 

mit Schreiben 
vom: 

Bundespolizeidirektion Hannover 18.07.2024 

Deichacht Esens-Harlingerland 17.07.2024 

Industrie- und Handelskammer (IHK) f. Ostfriesland und Papenburg 29.07.2024 

Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Bezirksstelle Ostfriesland 11.07.2024 

Niedersächsische Landesforsten, Forstamt Neuenburg 10.07.2024 

Sielacht Wangerland 24.07.2024 

TenneT TSO GmbH, Lehrte 09.07.2024 

 




